










Anlage 2

Hinweise zur Aufstellung des Bestandsverzeichnisses nach R-StBauF

1. Das Bestandsverzeichnis besteht aus den Teilen A und B.

Teil A enthält die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, die gemäß Nummer 6 Abs. 2 Buchst. a bis c R-StBauF der Gesamtmaßnahme zur Verfügung gestellt und ggf. in das Treuhandvermögen nach § 160 BauGB überführt werden.
Teil B enthält die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, die aus dem in Teil A verzeichneten Bestand heraus veräußert oder in das allgemeine Liegenschaftsvermögen der Gemeinde übernommen werden.

2. Das Formblatt der Seite 2 von Anlage 1 ist sowohl für Teil A als auch für Teil B des Bestandsverzeichnisses zu verwenden.
3. Die Blätter sind für Teil A und Teil B jeweils gesondert zu nummerieren. 
4. Die im Bestandsverzeichnis aufgeführten Grundstücke sind in Teil A und Teil B jeweils gesondert fortlaufend zu nummerieren (Spalte 1).

5. Maßgebend für die Angaben in den Spalten 2 bis 7 ist bei Teil A der Zeitpunkt, in dem das betreffende Grundstück
· nach Nummer 6 Abs. 2 Buchst. a R-StBauF aus dem Vermögen der Gemeinde der Gesamtmaßnahme zur Verfügung gestellt und ggf. in das Treuhandvermögen nach § 160 BauGB überführt wird,

· nach Nummer 6 Abs. 2 Buchst. b oder c R-StBauF erworben und damit der Gesamtmaßnahme zur Verfügung gestellt und ggf. in das Treuhandvermögen nach § 160 BauGB überführt ist.

Dieser Zeitpunkt ist für das betreffende Grundstück jeweils in Spalte 8 anzugeben.

6. In Spalte 9 ist in Teil A anzugeben, von wem das Grundstück erworben wurde. In den Fällen der Nummer 6 Abs. 2 Buchst. a R-StBauF ist als „Veräußerer“ die Gemeinde anzugeben.

In Teil B ist der Erwerber anzugeben. Wird das Grundstück in das Liegenschaftsvermögen der Gemeinde übernommen, so ist als „Erwerber“ die Gemeinde anzugeben.

7. In Spalte 7 ist in Teil A der Bodenwert anzugeben, der sich aus der entsprechenden Anwendung von § 153 Abs. 1 BauGB ergibt.
8. Werden in Teil A verzeichnete Grundstücke in ihrem Bestand verändert (z. B. durch Teilung, Zusammenlegung, Umlegung), so sind die entsprechenden Angaben in den Spalten 1 bis 9 zu den Grundstücken in ihrem bisherigen Bestand durch Unterstreichung (möglichst in rot) kenntlich zu machen.
Die veränderten oder neu gebildeten Grundstücke sind unter neuen Nummern im Bestandsverzeichnis aufzuführen. In Spalte 10 ist zu vermerken, aus welchen bisherigen Grundstücken die neu aufgenommenen hervorgegangen sind.
Bei den bisherigen Grundstücken ist in Spalte 10 zu vermerken, aus welchem Grund die Streichung erfolgt und unter welchen neuen Nummern die entsprechenden Flächen aufgeführt werden.

9. Maßgebend für die Angaben in den Spalten 2 bis 7 ist bei Teil B der Zeitpunkt, in dem das betreffende Grundstück veräußert bzw. in das Liegenschaftsvermögen der Gemeinde übernommen wird.
Dieser Zeitpunkt ist für das betreffende Grundstück jeweils in Spalte 8 zu vermerken.

10. In Spalte 7 ist in Teil B der Bodenwert anzugeben, der sich aus § 153 Abs. 4 BauGB ergibt.
11. Bei Teil B ist in Spalte 10 zu vermerken, unter welcher Nummer das betreffende Grundstück in Teil A des Bestandsverzeichnisses geführt wird.
In Teil A ist das betreffende Grundstück durch Unterstreichung kenntlich zu machen. In Spalte 10 ist zu vermerken, aus welchem Grund die Streichung erfolgt und unter welcher Nummer in Teil B die Veräußerung bzw. Übernahme in das Liegenschaftsvermögen vermerkt ist.
12. Die in Spalte 6 und Spalte 7 angegebenen Flächen bzw. Bodenwerte sind jeweils für Teil A bzw. Teil B zu addieren. Bei Anlage eines neuen Blattes sind die bisherigen Summen zu übertragen.
Bei Streichungen sind die entsprechenden Beträge abzuziehen.

